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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1998

Norm

MRG §35

Rechtssatz

Voraussetzungen für die Gewährung eines Räumungsaufschubs sind einerseits die drohende Obdachlosigkeit

beziehungsweise sonstige besonders berücksichtigungswürdige Gründe und andererseits die Zumutbarkeit für den

Vermieter. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, ohne daß eine Interessenabwägung stattzufinden hat.
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